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Gegenstand der Untersuchung 

Daß eine Heilbehandlung ohne rechtswirksame Einwilligung des Betroffenen 
grundsätzlich der Rechtsordnung widerspricht, stellt eine Selbstverständlichkeit 
dar. Verfassungsrechtlich  folgt das Erfordernis  einer Einwilligung zu Heileingrif-
fen aus „den grundlegenden Verfassungsprinzipien,  die zur Achtung und Schutz 
der Würde und der Freiheit des Menschen und seines Rechts auf Leben und kör-
perliche Unversehrtheit verpflichten".1 Ärztliches Ethos, das die medizinische 
Hilfeleistung gebieten könnte, muß gegenüber dem mit Verfassungsrang  ausge-
statteten Selbstbestimmungsrecht des Kranken zurücktreten.2 Im Zivilrecht be-
steht Einigkeit, daß eine Heilbehandlung ohne rechtswirksame Einwilligung eine 
unerlaubte Handlung i. S. d. § 823 Abs. 1 BGB ist.3 Auch im Strafrecht  gilt un-
beschadet des Streites, ob der lege artis durchgeführte  Heileingriff  tatbestandlich 
eine Körperverletzung ist4, als „kleinster gemeinsamer Nenner"5, daß die Einwil-
ligung die Strafbarkeit  gemäß §§ 223 ff.  StGB beseitigt. Das in Art. 2 Abs. 2 S. 1 
GG gewährleistete Recht auf körperliche Unversehrtheit fordert  auch dann Be-
rücksichtigung, wenn ein Mensch ablehnt, sich behandeln zu lassen, selbst wenn 
er durch die Heilbehandlung von einem lebensgefährlichen Leiden befreit  wür-
de.6 

Der Grundsatz, daß es ein „Behandlungszwangsrecht"7 nicht gibt, findet Durch-
brechungen in vielen Bereichen der Rechtsordnung. 

Im ersten Teil der Untersuchung wird versucht, die rechtlichen Grundlagen der 
Heilbehandlung ohne oder gegen den Willen des Betroffenen  darzustellen und zu 
erläutern. Der Versuch, umfassend und lückenlos auf alle Bereiche einzugehen, in 
denen Kranke eine Rechtspflicht trifft,  sich einer medizinisch notwendigen Heilbe-
handlung zu unterziehen, muß dabei recht schnell an die Grenzen stoßen, die einer 
Dissertation gesetzt sind. Um diese Grenzen nicht zu sprengen, war die Bildung 
von Schwerpunkten und die Vernachlässigung gewisser Bereiche unumgänglich. 
Zu letzteren zählt die Heilbehandlung bei Minderjährigen8, die aufgrund des elter-

1 BVerfGE 52,131, Sondervotum 171, 175 f. 
2 Lorenz,  HdbStR VI, § 128 Rn. 65. 
3 BGHZ 298,46,49; 29, 176, 179. 
4 Zum Streitstand: Schönke/Schröder-E«?/; § 223 Rn. 29 ff. 
5 G. Meyer,  Unfähigkeit zur Einwilligung, S. 43. 
6 BGHSt l l , 111 (113 f.). 
7 BGHZ 29,46,49. 
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liehen Erziehungsrechts erhebliche Besonderheiten aufweist. Weiterhin mußten 
aus dem Begriff  der Heilbehandlung solche Maßnahmen ausgeschieden werden, 
die lediglich diagnostischen Zwecken dienen, wie ζ. B. die Eingriffe  nach §§ 81 ff. 
StPO. Auf Vorschriften,  die an die Behandlungsverweigerung für den Betroffenen 
negative Folgen knüpfen, aber keine unmittelbare Durchsetzung vorsehen, konnte 
nur am Rande und nur insoweit eingegangen werden, als sich Vergleichsmöglich-
keiten zu den obengenannten Bereichen ergeben.9 Keinesfalls soll damit nahege-
legt werden, daß diese z.T. „versorgungsrechtlich indizierten Zwangsheilungen"10 

keine grundrechtlichen Probleme aufweisen, insbesondere keinen Grundrechtsein-
griff  darstellen. Deutlicher treten die spezifischen Probleme der Heilbehandlung 
ohne oder gegen den Willen des Betroffenen  jedoch dortzu tage, wo unmittelbarer 
Zwang ausgeübt werden kann und ausgeübt wird. 

Der Schwerpunkt soll hierbei auf den praktisch wichtigen Bereich der Zwangs-
behandlung von nach Landesrecht Untergebrachten und das Maßregelvollzugs-
recht gelegt werden. Berücksichtigung fanden darüber hinaus der Strafvollzug, das 
Gesetz über die Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten, Zwangsbehandlungsbe-
fugnisse als Kehrseite strafbewehrter  Behandlungspflichten sowie Eingriffsmög-
lichkeiten aufgrund der polizeirechtlichen Generalklauseln. 

Die Darstellung der Rechtsgrundlagen erwies sich als mühsamer, als zunächst 
erwartet. Die Bandbreite der landesrechtlichen Regelungen insbesondere im Be-
reich der öffentlich-rechtlichen  Unterbringung erforderte  nicht nur großen Auf-
wand, sondern löste häufig Verwunderung darüber aus, wie viele sich diametral 
entgegenstehende Ansätze Gesetz geworden sind. Dem überwiegenden Fehlen zu-
verlässiger Kommentierungen in diesem Bereich stand eine Fülle von Literatur zu 
in praktischer Hinsicht fast bedeutungslosen Teilbereichen wie ζ. B. der Zwangs-
behandlung nach § 101 StVollzG gegenüber. Auch das betreuungsrechtliche Kon-
zept der Behandlung ohne oder gegen den Willen des Betroffenen  erwies sich im 
Laufe der Bearbeitung schon in Grundfragen  als hochproblematisch, so daß eine 
eingehendere Betrachtung erforderlich  wurde. 

Das Konzept, zunächst rein deskriptiv die bestehende Rechtslage aufzuzeigen 
und erst später auf die verfassungsrechtlichen  Grenzen und Vorgaben einzugehen, 
mußte stellenweise aus Gründen der Übersichtlichkeit durchbrochen werden. Um 
den zweiten Teil der Bearbeitung nicht hoffnungslos  zu überfrachten,  wurden of-
fensichtliche Mängel der Gesetze vorab behandelt. Ahnlich mußte mit in Literatur 

8 Zu diesem Thema sind in jüngster Zeit erschienen: Rouka,  Stella; Das Selbstbestim-
mungsrecht des Minderjährigen bei ärztlichen Eingriffen;  Frankfurt  a.M. 1995; rechtsverglei-
chend: Detlev  W.  Belling /  Christina  Eberl/Frank  Michlik:  Das Selbstbestimmungsrecht Min-
derjähriger bei medizinischen Eingriffen;  Neuwied, Berlin, Kriftel  1994. 

9 Hierunter fallen z. B. §§ 63 ff.  SGB I, §§ 35 ff.  BtMG, §§ 56c Abs. 3 Nr. 1, 68c Abs. 2 
Nr. 2 StGB § 17 Abs. 4 S. 3 SoldG, das BSeuchG, aber auch beamtenrechtliche und arbeits-
rechtliche Formen „mittelbaren Heilzwanges". 

10 Dürig  in: Maunz/Dürig, Art. 2 Rn. 38. 
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oder Rechtsprechung vertretenen Auffassungen  verfahren  werden, die sich schon 
mit den einfachrechtlichen oder naheliegenden verfassungsrechtlichen  Vorgaben 
nicht in Einklang bringen ließen. 

Der zweite Teil der Untersuchung soll die verfassungsrechtlichen  Probleme auf-
zeigen, die den verschiedenen Formen der Zwangsbehandlung gemeinsam sind. 
Da der weit überwiegende Teil der medizinischen Zwangsbehandlungen nicht dem 
Schutz Dritter, sondern ausschließlich dem Schutz des Kranken vor sich selbst 
dient, wird dieser besonderen grundrechtlichen Konstellation besondere Aufmerk-
samkeit zu widmen sein. 


